Merkblatt fiir die Herstellung von Papierkopien, Kopien auf digitalen Datentriagern, Mikroficheduplika-
ten und Rollfilimduplizierungen sowie Rollfiimaufnahmen fiir die Benutzer des Bundesarchivs in Ko-
blenz, Berlin-Lichterfelde und Freiburg

Die Dienststellen des Bundesarchivs in Koblenz, Berlin-Lichterfelde und Freiburg flihren die genannten Re-
produktionsarbeiten nicht selbst durch. Diese werden von der Firma Selke GmbH, August-Borsig-Str. 7,
56070 Koblenz, Tel. 0261/86040 im Auftrag und fiir Rechnung der Benutzer ibernommen, die Herstellung
der Papierkopien (auch uber Reader-Printer) und Kopien auf digitalen Datentragern an den jeweiligen
Dienstorten, die Duplizierungen zentral in Koblenz. Rollfilmaufnahmen kénnen von der Firma nur in Berlin
durchgefuhrt werden. Das Bundesarchiv leitet lediglich die von den Benutzern ausgefillten Auftragsformulare
nebst den Archivalien bzw. Mikroformen an die Firma weiter. Ein Vertragsverhiltnis kommt somit aus-
schlieBlich zwischen dem auftragerteilenden Benutzer und der Firma Selke zustande. Von dieser Fir-
ma werden daher auch die einzelnen Vertragsbedingungen (z.B. Vorauskasse oder Nachnahme) festgelegt.
Auch amtliche Benutzer sind zur Zahlung an die private Firma verpflichtet, ein Anspruch auf kostenfreie Her-
stellung von Kopien besteht nicht, da Amtshilfe nicht gegeben ist (§ 4 Abs.2 Nr.2 VWVfG).

Die Firma Selke Uibernimmt die gesamte Durchfiihrung der o.g. Arbeiten einschlieRBlich der Versen-
dung und Rechnungsstellung. Zahlungen und evtl. Reklamationen sind daher ausschlief3lich an die Firma
Selke und nicht an das Bundesarchiv zu richten. Bitte beachten Sie, dass Zahlungen an die Firma grundsatz-
lich auch aus dem Ausland in Euro zu erfolgen haben.

Die Geschiftsbedingungen der Firma Selke und die derzeit giiltigen Preise finden Sie auf der Riick-
seite dieses Merkblattes. Zu beachten ist, dass zu diesen Preisen die Mehrwertsteuer, eine Bearbei-
tungspauschale in Hohe von 3,05 €, sowie die Verpackungs- (mindestens 1,19 €) und Versandkosten
(mindestens 3,57 €) hinzukommen. Auf den Studententarif fiir Papierkopien und Kopien auf digitalen
Datentragern wird besonders hingewiesen.

Da Akten fiir einen Reproduktionsauftrag hdchstens zwei Wochen im Benutzersaal gesammelt werden kdn-
nen, bietet Firma Selke an, innerhalb von acht Wochen Teilauftrdge anzunehmen. Damit die Bearbei-
tungspauschale nicht mehrmals anfillt, ist Firma Selke bereit, die gefertigten Kopien zu sammeln
und erst am Ende der Benutzung mit einer Gesamtrechnung dem Auftraggeber zuzuschicken, der
dann nur einmal die Bearbeitungspauschale zu zahlen hat.

Benutzern, die ihre Papierkopien selbst abholen wollen, wird dies nach oértlicher Absprache mit der Firma und
vorheriger Einzahlung des Rechnungsbetrags bei einem Geldinstitut ermdglicht. Amtliche Benutzer und Be-
nutzer, die im Auftrag und fiir Rechnung einer wissenschaftlichen Institution arbeiten, kénnen den Rech-
nungsbetrag nach Absprache mit der Firma auch bei Selbstabholung nachtraglich tiberweisen lassen.

Bei der Bestellung von Kopien und Duplikaten ist wie folgt zu verfahren:

Fur jede Archivalieneinheit, aus der Kopien gewtinscht werden, und fiir jede Mikroform, deren Duplizierung
erstrebt wird, ist ein Antragsformular (bei der Benutzersaalaufsicht erhaltlich) auszufillen. In diesem Formu-
lar ist die Signatur der Archivalieneinheit bzw. der Mikroform anzugeben.

Es sind
1. bei folilerten Akten (das sind Akten mit durchgehender Blattzahlung) die Blattzahlen (ggf. mit
dem Zusatz +RS = Rickseite) zu nennen,
2. bei nichtfoliilerten Akten (ohne durchgehende Blattzahlung) die Daten und die Betreffe der zu
kopierenden Schriftstiicke in dieser Archivalieneinheit aufzufiihren. Zusatzlich missen diese
Auftrage mit einem doppelten gelben Papierstreifen folgendermafien kenntlich gemacht werden:
a) Vorderseite (VS) und/oder Rickseite (RS):
Zu kopierendes Blatt zwischen den gelben Papierstreifen legen. Auf dem Antrags-
formular (neben Datum und Betreff) eintragen: VS (=nur Vorderseite), RS (=nur
Ruckseite) oder VS+RS (=Vorder- und Riickseite)
b) Mehrere hintereinander liegende Seiten:
Die zu kopierenden Blatter zwischen den gelben Papierstreifen legen.
3. bei Mikroformen nur die Signaturen zu bezeichnen.

Bitte die gelben Papierstreifen nicht auseinanderreilden oder beschriften und keine Blroklammern verwen-
den!

Daruber hinaus ist ein zusammenfassendes, gesondertes Formular auszufiillen, in das folgende Angaben
einzutragen sind: Name, Anschrift, ggf. Versandanschrift (falls abweichend), ggf. Rechnungsanschrift (falls
abweichend); Auflistung aller Archivalieneinheiten bzw. Mikroformen (Signaturen), fur die der Reproduktions-
auftrag erteilt wird; Unterschrift.



Allgemeine Geschiftsbedingungen SELKE GmbH

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1.1) Die allgemeinen Geschaftsbedingungen der SELKE GmbH gelten fur samtliche Lieferungen und Leistungen der SELKE GmbH,
soweit nicht im Einzelfall eine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wird.
1.2) Der Auftraggeber erkennt diese Bedingungen durch Auftragserteilung, Entgegennahme der Auftragsbestatigung oder durch Entge-
gennahme der Leistungen der SELKE GmbH an. Ein formularméaRiger Widerspruch - insbesondere in eigenen Einkaufsbedingungen -
ist unbeachtlich.
1.3) Allen entgegenstehenden Bedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdriicklich widersprochen.

§ 2 Preise
2.1) Die Preise verstehen sich grundsatzlich in Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer. Werden nach Vertragsabschluss Zélle, Steuern und
sonstige Abgaben neu eingefiihrt oder erhéht, geht die hieraus resultierende Mehrbelastung zu Lasten des Auftraggebers.
2.2) Reproduktionen werden unbeschadet der Versendungsgefahr im Inland grundsatzlich per Nachnahme, im Ausland nur gegen Vor-
auskasse geliefert.
2.3) Bearbeitungs-, Verpackungs- und Versandkosten gehen grundsatzlich zu Lasten des Auftraggebers.
2.4) Mehrkosten, welche der SELKE GmbH durch Annahmeverzug des Kunden entstehen, werden dem Kunden zusatzlich zum verein-
barten Preis in Rechnung gestellt.

§ 3 Zahlung
Werklohnforderungen der SELKE GmbH sind grundséatzlich sofort und ohne jeden Abzug fallig. Zahlungen haben grundsétzlich in Euro
zu erfolgen.

§ 4 Eigentumsvorbehalt
Die SELKE GmbH behalt sich das Eigentum an den gelieferten Leistungen vor, bis samtliche Forderungen aus den gesamten Ge-
schaftsverbindungen erfiillt sind.

§ 5 Allgemeine Haftungsbegrenzung
Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers gegen die SELKE GmbH sind ausgeschlossen. Insbesondere Anspriiche aus nachtragli-
cher Unmoglichkeit, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, aus un-
erlaubter Handlung und aus sonstigen Rechtsgriinden, es sei denn, sie beruhen auf grober Fahrlassigkeit der SELKE GmbH oder auf
Vorsatz.

§ 6 Mangelriigen und Gewahrleistung
6.1) Mangelrigen beziiglich Beschaffenheit, Qualitat usw. kénnen bei offensichtlichen Fehlern nur innerhalb 14 Tagen nach Erhalt der
Leistung, spater zutage tretende Mangel nur innerhalb 14 Tagen nach Entdeckung geriigt werden. Diese Fristen sind Ausschlussfris-
ten.
6.2) Jede Mangelriige muss schriftlich unter genauer Angabe der behaupteten einzelnen Mangel erfolgen.
6.3) Die Prufungspflicht des Auftraggebers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung. Ungeachtet etwaiger Mangel ist die Leistung/Liefe-
rung anzunehmen und sachgemal zu lagern.
6.4) Ohne vorherige Vereinbarung konnen fehlerhaft bearbeitete Auftrage zurlickgesandt werden, falls entweder ein Verlangen auf Er-
satzlieferung oder ein schriftlicher Hinweis auf ein gesondert brieflich abgesandtes Ersatzlieferungsverlangen beigepackt wird. Im Gbri-
gen sind Rucksendungen ohne vorherige Vereinbarung nicht zulassig.

§ 7 Erfiillungsort, Verwendungsgefahr, Transportversicherung, Versandart
7.1) Bei Rechtsgeschaften mit VVollkaufleuten, juristischen Personen des &ffentlichen Rechts und Tragern o6ffentlichrechtlicher Sonder-
vermogen ist fur die Haupt- und Nebenpflichten beider Teile Erfillungsort Koblenz. Bei Lieferungen aus anderen Standorten der SEL-
KE GmbH sind diese Erfiillungsort firr die Lieferverpflichtung.
7.2) Die Versendungsgefahr geht mit der Ablieferung der Ware/Leistung an die Versandanstalt auf den Auftraggeber/Kunden Uber.
7.3) Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrickliches Verlangen des Kunden, zu seinen Gunsten und auf seine Rechnung, ab-
geschlossen. Transportschaden hat der Kunde gegeniber der Versandanstalt selbst geltend zu machen.
7.4) Falls keine anderweitige Absprache besteht, kann die SELKE GmbH die Versandart nach billigem Ermessen bestimmen, eine Haf-
tung fiir die billigste Versandart Gbernimmt sie nicht.

§ 8 Gerichtsstand
8.1) Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten ist Koblenz. Der Gerichtsstand Koblenz gilt auch fiir Geschéaftspartner, die innerhalb des Ge-
bietes der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben.
8.2) Die Rechtsbeziehungen unterliegen auch im Geschéaftsverkehr mit auslandischen Kunden ausschlieRlich dem in der Bundesrepu-
blik Deutschland geltenden Recht.

Z.Zt. giiltige Preise inkl. 19% MwSt.:

Kopie DIN A 4 (Papier o. digital, z.B. CD-ROM) 0,43 €/Seite *

Kopie DIN A 4 (Papier o. digital, z.B. CD-ROM) 0,39 €/Seite Studenten mit Ausweis*

Kopie DIN A 3 (Papier o. digital, z.B. CD-ROM) 0,57 €/Seite *

Mikroficheduplizierung 0,73 €/St.

Rollfilmduplizierung 0,61 €/lfm.

Rollfilmaufnahme 0,48 €/Aufn., nur in Berlin méglich!

* Zzgl. Erstattung der Versand- und Materialkosten fiir den digitalen Datentrager
Bearbeitungspauschale 3,05 € je Auftrag

Besondere Hinweise fiir Benutzer aus dem Ausland!

Bei Zahlungen aus dem Ausland fallen bei Scheckzahlungen nicht unerhebliche Bankgebiihren an (z.B. 200,00 € Rechnungsbetrag =
15,00 € Gebuhren). Bitte beachten Sie, dass lhre Zahlung spesenfrei, in voller Hohe unserem Konto gutgeschrieben wird, da sich an-
sonsten der Versand lhrer Dokumente erheblich verzégern kann.



	Allgemeine Geschäftsbedingungen SELKE GmbH

